
über die Einleitung des Ermittlungsverfah
rens vorbehält.

Bei der Durchführung des Ermittlungs
verfahrens konzentriert sich der Staatsan
walt — bei strikter Achtung der Eigenver
antwortlichkeit der Untersuchungsorgane — 
insbesondere auf
a) die Ermittlung, Überprüfung und Siche

rung aller im Verfahren notwendigen 
Beweismittel
Wichtig dabei ist die Sicherung vorhan
dener Beweismittel, die durch Einsatz 
der Kriminaltechnik gewährleistet wer
den muß. Bei bestimmten Strafverfah
ren nimmt der Staatsanwalt selbst an 
der Tatortarbeit teil, z. B. bei Tötungs
delikten, schweren Verkehrsunfällen, 
Brandstiftungen, Havarien u. a. Bei die
sen Strafsachen nimmt er Einfluß auf 
die Beweisführung — indem er beispiels
weise Zeugen oder Beschuldigte selbst 
vernimmt oder an deren Vernehmung 
teilnimmt (Teilermittlung).
Er wirkt darauf ein, daß, wenn notwen
dig, möglichst frühzeitig Experten kon
sultiert oder als Sachverständige in die 
Ermittlungen einbezogen werden. Staats
anwalt und Untersuchungsorgan beraten 
oft gemeinsam, ob ein Gutachten erfor
derlich ist. Das wird besonders bei kom
plizierten Strafsachen gegen die Volks
wirtschaft oder zum Nachteil des sozia
listischen Eigentums notwendig, aber 
auch bei der Entscheidung darüber, ob 
bestimmte Erscheinungen Zweifel an der 
Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten 
oder der Schuldfähigkeit eines jugend
lichen Beschuldigten begründen und da
mit die Beiziehung eines psychiatrischen 
oder psychologischen Gutachtens erfor
derlich wird.
Liegt ein Geständnis des Beschuldigten 
vor, hat der Staatsanwalt darauf Einfluß 
zu nehmen, daß dieses durch weitere Be
weismittel bestätigt oder vervollständigt 
wird (§ 23 Abs. 2).

b) die Gewährleistung einer zielgerichteten 
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte 
Hier hat der Staatsanwalt vor allem 
darauf zu achten, daß bei der Mitwir
kung gesellschaftlicher Kräfte die Beson
derheiten des jeweiligen Verfahrens be
rücksichtigt und die Leitungen der Be

triebe und Einrichtungen entsprechend 
den Forderungen des § 102 Abs. 2 recht
zeitig informiert werden.
Hinsichtlich der Kollektivaussprache und 
der Wahl eines Kollektivvertreters ist 
der Einfluß des Staatsanwalts besonders 
darauf gerichtet, zu gewährleisten, daß 
das Kollektiv über den gegebenen 
Sachverhalt in seinen wesentlichen ge
sellschaftlichen Zusammenhängen aus
reichend informiert wird, so daß es wirk
sam am Strafverfahren, bei der gesell
schaftlichen Erziehung des Rechtsver
letzers und bei der Beseitigung von Ur
sachen und Bedingungen von Rechtsver
letzungen tätig sein kann.
Wenn es notwendig ist, nimmt der 
Staatsanwalt (nach Information des 
Untersuchungsorgans) selbst an der Aus
sprache im Kollektiv teil. Darüber hin
aus wird er verschiedene Formen seiner 
Öffentlichkeitsarbeit dazu nutzen, den 
Leitern von Betrieben und Einrichtungen 
Sinn und Zweck solcher Kollektivaus
sprachen zu erläutern, damit sie in eige
ner Verantwortung für eine hohe Quali
tät der Aussprachen sorgen können. 
Vielfach hat der Staatsanwalt auch dafür 
zu sorgen, daß die Öffentlichkeit über 
den Stand der Ermittlungen informiert 
wird, so insbesondere, wenn die Straftat 
Unruhe in der Öffentlichkeit verursacht 
hat. Aber auch bei Fahndungs- und an
deren Maßnahmen zur Aufklärung von 
Straftaten kann die Information der 
Öffentlichkeit notwendig sein, um ihre 
Hilfe zu nutzen,

c) die Aufklärung der Ursachen und begün
stigenden Bedingungen der Straftat 
Der Staatsanwalt hat hierbei darauf zu 
achten, daß diejenigen Ursachen und 
Bedingungen aufgeklärt werden, die in 
einem unmittelbaren Zusammenhang zu 
der begangenen Straftat stehen und daß 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung einge
leitet werden (§ 19). Dabei ist eine Ab
stimmung zwischen Untersuchungsorgan 
und Staatsanwalt zweckmäßig.

Beispielsweise wird das Untersuchungsorgan, 
wenn es Ursachen und Bedingungen von 
Rechtsverletzungen feststellt, den Staats
anwalt informieren. Dieser kann dann von 
der Möglichkeit des Protestes oder einer
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